
KÜHLGUT - Schadenmeldung - KG3003.12

In Abweichung von den Allgemeinen Bedingungen für die Versicherung von Waren in
Tiefkühlanlagen und Kühlhäusern sind Schäden, deren Betrag voraussichtlich EUR 750,00
überschreiten wird, unverzüglich telefonisch oder per e-mail an schadenservice@ooev.at (unter
Angabe der Polizzennummer) dem Versicherer anzuzeigen.
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